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Z. 227. n (6)

Einladung
zu Beiträgen sür dic S a v i g ny - S t i f t u n g.

Die grosien und unvergänglichen Verdienste
welche sich F r i e d r i c h K a r l v o n S a v i g n y
um die Rechtswissenschaft rrwolbe.n ha t , haben
den Anlas; gegeben zur Errichtung einer den
Namen des hochgefeicrten Rechi.ölehrers füh
»enden St i f tung zu dem Zwecke, u m :

l namhaften Leistungen auf dem Gebiete
der vergleichenden Rechtswissenschaft, insbeson-
dcre solchen, welche das Römische und Germa-
nische Recht in den Kreis der Vergleichung ziehen,
ferner aber auch gediegenen Arbeiten, die im
Anschlüsse an Friedrich Kar l von Savigny 's
»Geschichte des Römischen Rechtes im Mi t te l
alter" der späteren Literatur - und Dogmen-
Geschichte des Römischen Rechtes gewidmet sind,
eine angemessene Belohnung zu Theil werden
zu lassen;

2. besonders befähigte Nechtsgelehrte ohne
Rücksicht auf Nationalität in den Stand zu
sehen, die Nechtsinstitution ftemdcr Lander durch
eigene Anschauung kennen zu lernen.

Zur Förderung dieser S t i f t u n g , deren Ein-
kü'nfte abwechselnd den Akademien der Wissen-
schaften zu B e r l i n , M ü n c h e n und W i e n
z^r Verfügung gestellt werden sollen, hat sich
über Anregung des in Wien für den Bereich
des ganz»n österreichischen Kaiserstaates bcst?<
hendeu Central (5omitl>s und über Aufforderung
Seiner Erellenz des Herrn Staatsministers,
in ilaibach unter meinem Vorsitze ein besonde-
res F i l i a l - C o m i t « f ü r K r a i n gebildet,
welches es als seine Aufgabe betrachtet, d.u
Zweck der St i f tung in den entsprechenden Kreiftn
bekannt zu machen, zu B^ i t räg^ , für das Un^
tl'rnii)Mi>n aufzusolp«,^!, n>,d das Elg^blNfi dcr
Samni l l ing an daS österr Central - Comil^ ein-
zusenden.

I m Namen dieses Fi l ia l - C o m i c s , bestc^
hend aus den Hcrren : Bürgermeister M i c h a e l
A m b r o s c h , D r . E l h b i n C o s t a , k. k. Schul-
rath und Probst D r . A n t o n I a r z , k. k. F i -
nanzrath D r . F r i e d r i c h N > t t e r v o n K a l ^
t c n e g c r . H o f - uud Gcrichtsadvokaten D r .
O s k a r P o l i g r a z , D r . N i k o l a u ö N e ch e r,
k. k. i!andesrath D r . A n t o n S c h ö p p l ,
k. k. Landesgerichtsiath E d u a r d v o n B t r a h l
und k. k. Notar D r . ^ a r t h o lo ma u s S u p '
p a n z — richte ich nun an alle Diejenigen, welche
zur Gründung der Sav igny 'S t i f tung beizutra-
gen geneigt süw, die B i t t r , die zur Beisteuer
bestimmten Beträge entweder unmittelbar an
das Präsidium der k. k. Landesregierung oder an
einen der odengenannten He rnn dcs Filial.Co^
mite's, der S a v i g n y - S t i f t u n g für Krain zu
übergeben.

Das Ergebniß der Sammlung wird seiner-
zeit bekannt gegeben werden.

Laibach am 15,. Jun i «O(»2.

Für das F i l i a l -Comm- der Savigny ^ St i f tung

in K r a i n :

Dr. 3üirl^lll^ilsch Edler uml Arailljel'8 ̂ ./^.
k. k. ^andcsckcf,

Z? ̂ 4 5 » (2) N r !)Wl».
Bei der am l . I n l i o. I . stattgehabten

ll«tt. und Ail». Verlosung der alten Staats
schlild sind die Serie! . : 2-' uild l<>0 gezogen
Worden,

Die Scl'le 22 enthält ^anko^Obligationen
im ursprünglichen Zinsenfusie uon 5,°/o " b "
Nr . l<r<i^3 biö cinschli.ing Nr . U i l - i l t t , im

' Kapilalsbesrage von UN!)."!/ i st, und die nach-
traglich eingereihten n. ö. .ständischen Dome'
siieal-Obligationen, im ursprüglichen Zwscnfuße
von 4 " / y , von Nr . 2N5tt bis einschlicß'g 22.W
und Nr . 2298, im Gesammlkapitalöbctrage von

:i.'l7,2»<j ss. ' 4 5 ^ kr., und die n. ö. stand.
Domcstikal'Obligacioncu, im ursprünglichen Zin^
sen ft, sie von (>"/„ von Nr. A bis ein schließig
l 3 , im Kapltalsbctrage von 2l.36tt ft.

Die Serle l<)0 enthält Vanko° Obligationen
im ursprünglichen Zinsen fuße von 5»"/„ von
Nl'. l» , l l? 'b iS eiMließig i»2.»8«, im Kapi-
talsbetrage von «,<»Ul.4?tj si. ^U kr,, und die
nachträglich eingereihten ob« der-ennsischen stan-
dischen Domestikal-Obligationen, im ursprüngli'
chen Zinscnfuße von 4" /« , von Nr. 5>li5, bis
einschließig 7^!)?, und Nr. l33? l , im Gesammt-
kapitalöbetrage von K4>l:N si. 5»<> kr, und die
ob - der - enns - ständischen Domestikal - Obligatio-
nen, im ursprünglichen Zinftnsuße von:;"/«, von
Nr. ' / , bis rinschliejiig ' / , ^ , im Kapitalöbe.
trage von »8.2M st.

Diese Obligationen werden nach den Be-
stimmungen des a. h. Patentes vom 2 l . März
«8l8auf den ursprünglichen Zinscnfuß erhöht,
und insofern dieser mit 5°/^ ^- M . erreicht,
nach dem mit der Kundmachung des Finanz-
Ministeriums vom 2<». Oktober l65k, Z 52k t̂t
(R. G. B. Nr. I!»N) veröffentlichten Umstel-
lungs-Maßstabe in 5"/^, auf öst. W. lautende

umgewechselt.
Fur jene Obligationen, welche in Folge der

Verlosung zur ursprüngliche», aber 5 5 nicht
erreichenden Verzinsung gelangen, werden auf
Verlangen der Partei, nach Maßgabe dcr, in
der erwähnten Kundmachung enthaltenen Be-
stimmungen 5"/^ auf ö, W. lautende Obliga-
tionen erfolgt.

Von der k. k. Landeöbehördc für Krain
Laibach am 7. I lck 1662.

Z 239. ., ( , ) Nr. N»12.
K u « d m a ch u n g.

Dlis l)ol)<> Klit'gsiililiistclilnn l)at dic S i "
chelstcllln^g der V?l frachluna oo» militäl-
iirarischen Gütern für den ganzen Umfang der
Monarchie, so wie nach den vorkommenden
ausländischen Stationen, fti-.- die Zeit vom l.
November l8t»2 bis Ende Oktober 1"<j:j mit-
telst eiiier Offert.Verhandlung angeordnet.

Die Routen, auf welchen im Bereiche
dieses Landes-General-Kommando innerhalb der
Glenzen eines oder mehrerer Kronlä'nder die
Verfrachtung von Seite der Unternehmer statt-
findet, so wie die Strecken und Orte, für
welckc die B.'istell'N'g von Loko-, dann Kalesche
Fuhren oder Beiwagen für die etwaige Mili^
tär-Escorte nöthig sein dürfte, sind aus dem
unttn folgenden Verzeichnisse zu entnehmen.

Allgemeine Bedingungen:
l . Gegenstand der Offert-Verhandlung ist

die Verfrachtung von Mil i tär Aerarial-Gütnn
— aller A r t , — m dem Zeilraume vom l .
November l5<j!L bis Ende Oktober l^lilt von
und zu den nachbenanntsp. Stationen, als:

/^ im I n lande,
a)von und zu den Monturs > Kommissionen in

Itockerau, Prag, Brünn, Altofen, Graz, Ve-
nedig, IiNlX'la», Karläburg und dem Devot
in Wicn.;

i))von und zu den Fuhrwesens-Material-De
pots zu Klosterneubulg, Marein, Prag, Mol-
dauthein. Olschan, Tlvviso, P.'sth, 2horda
und Drohobicze;

<̂) »on und zu den ^eügs Al^illerie-Kommanden
in Wien nebst Fllialen Elemftld, ^inz, Salz-
bürg, in Graz, g" Innsbruck nebst dessen Fi-
lialen Äufstein, Franzensftste, Boz.'i,, grient,
in Karlst^dt ncbst dessen Filialen Czcltin,
Esscgg, Brood. Gladiöca, in Prag nebst Fi-
lialen' zu Thcresien'ladt, Koniggräh, Iosesstadt
Ulid^elgstadll, in Olmüy i , M dessen Filialen
zu Blünn und.Twpvau, in Lembclg m-bst dessen
Filialen zu Przcmyöl, Krakau, in Ofen nebst
dessen Fll'ialcn zuKomorn, Preßburg, Neusohl,

Kaschau, Nagy-Bänya, ^Vebrec^ils, in Karls-
bürg ncbst Filiale zu Hermannstadt, in Te«
mesvar nebst dessen Filialen zu Peterwardein
und ?lrad, in Stein nebst dessen Filialen zu
S t . Veit und Laibach, in Triest nebst Fi-
liale zu Pola, in Zara nebst dessen Filiale
zu Ragusa, Epalato, i!essina, Cattaro, Ve-
benico, Easte-lnuövo, Budua und Stefano,—
in Venedig, — in Verona nebst Filiale ;u
Peschlera, Palmanuooa, Uoine, in Mant'ia
nebst Filiale zu Legnago. ;

ll) von m,o zu dem Feuergewehr Z?ug5-?li l i i l^ie-
Kommando in Wicn nebst Filiale zu Prag; '

«) von und zu dem Geschütz.Zeugs-Artillerie- und
Rakcten-Zeugs-Artillerie-Kammando in Wien
und bei Wiener-Neustadt;

I) zu den Beschäl' und Nemontinlngs.-Komman-
den zu Stadl bei Lambaä),
Gruz ' >
Nimburg'an der Elbe / E^
Brünn 5 ^»D
Drohobicze / « 3».
Stuhlweisenburg ^ " ^
Großwardein i " ^
^c^8l i?»t. ^»)öl'«fv ^

ss)zu den Gestüten in Mezöhe^yes, Babolncl,
Kisber, Nadautz, Plber, Ossiach; > ' '

II) von l,nd zu dem Pionnier - Zeugs - Depot' M
Klosterneuburg, Verona und Pesth;

i) von dem Haupt-Medikamenten - Depot in
Wien, dann den Medikamenten - Depots zu
Prag, Pesth, Vcmberg. Verona, in die klei-
neren Medikamenten , Depots, Festungs« und
Garnisons - Apotheken ;

li)von dcn ?lrmee - Anstalten zu dcn Truppen,
desiglcichen;

l) zu den Bildungs-Anstalten.
l l . l n'ö ? l u s l a n d .
-Ami den Armee - ?l!lstalten zu Prag »lach

Mainz, Ulm und Rastadt.
?. Auf Früchten- und Natural-Transpottc

überhaupt erstreckt sich die gegenwärtige Ver-
frachtungs-Sicherstellung nur dann, wenn Ver-
sendungen aus einem Vcrpssegäbezirke in den
anderen, oder aus einem Kronlande in das
andere stattfinde»,. Hi^d^i steht es jedoch den
Verpsiegs-Magazii^n oder den Landes-General-
Konnnanden, mit Rücksicht auf den emgeftihrteu
Naluialien -Bcischaffungs Modus, ftel, einge-
kaufte Naturalien auch durch andere Vektüranten
transportirell lassen zu können, falls deren
Frachllohi, billiger als die für das betreffende
Kronland stipuliltcn Kontrakts-Flachtpreise sind.
Natural.- Transporte aus den Magazinen zur
Mühle und zurück, aus einem Depositorium in
das andere, aus der Magazins-Station in dic
entfernter gelegenen Scabs- und Dislokations-
Oltc gehören in den Manipulations Betrieb der
Verpstegs^Magazine und sind von diesen. wie
bisher, zu bcscr'gcn.

3. Die Ueberführung der Baumaterialien
z»M Bauplätze und Bedarfsorte ist mit dcr
Bicherstellung der Baumaterialien selbst gleich-
^it ig zu r'0lUraI)iren, und liegt daher außer-
halb der allgemeinen Verfrachtung.

4. Die Güter - Versendungen mittelst der
Eisenbahn oder Dampfschiffahrt besorgt die M i -
litär - Verwaltung selbst, daher deren Sicher-
stellung in der vorliegenden Offert - Verhand-
lung nicht indegriffen ist.

5. Die im Absätze I bezcichm'te Verfrach-
tung umfaßt sohin — unter obigen Ausnahmen
— alle Sendungen von und zu den Armee-
Ansialtcn. bezüglich dcr Z'.,- undAbfahrtel, von
und zu den Eisenbahnstationen oder Abfahrls-
und Landungsplätzen der Dampfschiffe; serne.S
alle Gütersendungen per Achs. zu La"d m l .
telst Zugvieh, dann zu Wass.r nuttelst Aegel.
oder Rudel schiffen.
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<» Diese Verfrachtung wird im Offcrtwege
an den Milldestfordernden überlassen und eö
steht jedein österreichischen Staatsbürger, welcher
sich über seine Eignung und Befähigung zur
Besorgung des Verfrachtungs-Geschaftes gehörig
auszuweisen und dem Militar-Aerar die nöthige
Sicherheit zu bieten im Stande ist, frei, sich
an dieser Verhandlung durch Ueberreichun.̂
eines mit den nachbezeichneten Erfordernissen
velsehcnen Offerts zu betheiligen.

7. Die Offerte haben Anbote über sämmt-
liche derlei vorkommende Verfrachtungen inner-
halb der Grenzen eines oder mehrerer Klonlan-
der mit Benützung der vorhandenen Wasser
straßen und Landwege zu enthalte,» , und je
nachdem der Transport zu Waffer mittelst Se-
gel- oder Ruderfchiffen --- oder zu Lande per
Achse mittelst Zugvieh bewirkt werden wird,
den Preis eines Zollzcntners, und zwar bei Er-
sterem für die ganze Wegcsstrecke, bei Letzteren
per Meile, und rücksichtlich der Zu- und Abfuhr
der Militär-Güter von den ärarischen 'Anstalten
zu den Eisenbahnstationen und Dampfschifffahrts-
Landungs- und Abfahrtsplätzen den Preis eines
Zollzentners für die ganze Wegcsstrecke in öst.
Währung, zahlbar in Banknoten oder sonst ge-
setzlich anerkanntem Papiergelde zu enthalten.

Bei gleichgestellten Preisen wird unbedingt
jenen Offerten der Vorzug gegeben, welche für
die größcen Lander-Komplexe lauten.

N. Da die zu verfrachtenden Güter ent-
weder gefährliche, voluminöse oder nichtgefähr-
liche Güter sind, so werden die Preisanbote
auch eines Theils für gefährliche oder volumi-
nösc, anderen Theils für nichtgefährliche Sen-
dungen zu stellen sein.

!>. Bei Sendung gefahrlicher Güter, denen
cine Militär-Escorte beigegeben w i rd , muffen
für diese Escorte auch die nöthigen Beiwagen
beigestellt werden, daher auch für Letztere die
Plsis Anbote zu stellen sind.

ll>. Dort, wo es nothwendig ist, und Lo-
kofuhrcn angefordert werden, sind auch solche
vom Kontrahenten beizustellen, und auch der Preis,
:») einer Lokofuhr für Personen und Kalesch-

fuhren, oder
j ,) für Waren- und Material-Transporte, letz-

tere mit dem '̂adutigsgewichte eines 2- oder
4spännigen Wagens für den ganzen oder
halben Tag angegeben werden.

l l . Ist der Öfferent verpflichtet, seinem
Offerte das von der betreffenden Handels- und
Gewerbekammer, oder dort, wo eine solche nicht
besteht, das von der hiezu berufenen Behörde
ausgestellte Zeugniß über seine Eignung zur
Ausübung des ^erfrachtungs'Geschaftes, dann
ein von der politischen Ortsobrigkeit bestätigtes
Zeugniß über die Solidität und das zureichende
Vermögen zur Sicherheitsleistung für das Aerar
beizulegen.

l2. Außerdem ist jedes Offert, je nachdem
dasselbe für den Umfang eines oder mehrerer
Krouländcr gestellt wird, mit einem Vadium zu
belegen, welches vorläufig auf folgende Pau-
schal Summe festgesetzt wird, und zwar:
für 'Niedex- und Oberö'sterrclch . KW si,
,'« "Salzburg . . . . . . . 400 »

„ Stei'ermark 400 „
» Tirol 400 „
>> Böhmen l«U0 »
„ Mähren . . . . . . . . 500 »
>, Schlesien . . . . . . 400 >,
>> Venetien »000 >,
>, Kärnten, Kraiil und Küstenland !0<w >,
» Ungarn - !000 >>
„ Siebenbürgen 5)00 »
„ Galizien und Vukovina . . l000 „
„ Banat u. serb. Wojwodschaft 500 »>
„ Kroatien und Slavonien . . 500 «
„ Dalmatien 500 »

öst. Währung,
^ !3. Das erlegte Vadium wild jenen Of
feinten, deren Anbote nicht genehmiget wer-
p/n/ sogleich zurückgestellt; bei bewilligten A„-
kott« jedoch hat der Offerent, als Ersteher,
das Vadium binnen tt Tagen nach erfolgter
Verständigung bis auf den doppelten Betrag
zu erhöh/n, und dieser Betrag sohln als Kau-

tion zur Sicherstellung des Militär-Acrars für
die genaue Erfüllung der Vertrags » Verbind-
lichkeiten des Erstehers zu dienen

14. Sowohl das Vadium als die Kau,
tion kann entweder in barem Gelde oder in
Staatsschuld - Verschreibungen erlegt werden,
welch' Letztere nach dem Börsenkurse des Er
lagstages, in so ferne sie jedoch mit einer Ver-
losung verbunden sind, keinesfalls über dem
Nennwerthe angenommen werden. Pfandbestel-
lungs« und Bü'rgschafts-Urkunden können nur
dann als Vadlum oder Kaution angenommen
werden, wenn dieselben durch Einverleibung auf
ein unbewegliches Gut gesetzlich sichergestellt und
mit der Bestätigung der betreffenden Finanz-
Prokuratur bezüglich ihrer Annehmbarkeit ver-
sehen sind.

Wechsel werden weder als Vadium noch
als Kaution angenommen.

15. I n dem Offerte, welches mit dem ge-
setzlichen Stempel versehen, und von dem Offe-
renten unter Angabe seines Charakters und
Wohnortes eigenhändig gefertigt sein musi, hat
sich derselbe auQdrücklich den von ihm einge-
sehenen, in dem Blatte der N. N. Zeitung Nr.
ddo. (Nummer und Datum anzugeben) abgê
druckteil Bedingungen für die Uebernahme der
Verfrachtung militäricher Güter vollinhaltlich
zu unterwerfen.

ltt. Das Offert, ist für den Offerenten,
welcher sich des Nückttittbefugnisses und der im
§. ttt»2 des a. b. Gesetzbuches normirten Fristen
zur Annahme seines Versprechens ausdrücklich
begibt, vom Momente d,r Ucberreichung, —
für das k. k. Mil i tär - Aer,ar aber erst dann
rechtsverblndlich, wenn der Ersteher von der
erfolgten Genehmigung seines Offertes Seitens
des. k, k. Krlegs - Ministeriums verständigt
worden ist.

l7 . Der Offerent bleibt übrigens an sein
Offert auch dann gebunden, wenn von den darin
kumulativ enthaltenen Anboten für den Trans-
port mittelst Achse oder zu Waffer, für Bestel-
lung von Loko - und Kaleschfuhren ?c. nur ein
oder der andere angenommen würde

»X Die diesen Bestimmungen gemäß aus-
gefertigten Offerte sind versiegelt, bis längstens
Al , J u l i lKliü V o r m i r t a g 5 entweder un-
mittelbar — beim k. k. Kriegsmmisterium, oder
bei dem betreffenden Landes-General-Kommando,
welches die daselbst einlangenden Offerte uner-
offnet dem k. k. Kriegsministerium einzusenden
hat, zu überreichen Offerte, welche nicht mit
allen in diesen Bedingungen vorgeschriebenen
Erfordernissen versehen sind, oder welche erst
nach Ablauf des festgesetzten Termins, — sei
es beim Kriegsministerium, oder bei einem Lan-
des-Gencral Kommando, überreicht werden, —
bleiben unberücksichtigt.

Spezielle Bedingungen.
l9 Die Verfrachtung hat auf den kürzesten,

und die Sicherheit und Konservation des zur
Versendung gelangenden Gutes nicht gefähr-
denden Routen direkte vom Erganzungs - oder
Anschaffmlgs-, zum Verbrauchs- oder Bedarfs-
Orte zu geschehen, und muß das Frachtgut dort,
wo es geschehen kann, zu Gunsten des k. k. Mi l i -
tär - Aerals affekurirt werden.

20. Dem Unternehmer blelbt e5 übrigens
hiebei f l ' e i g^ l l t , insoweit eine andere entfern-
tere Route sc'lhst zu wählen, — jedoch wird
>hm von Seite beö A'nal'5 ! " " :?"er Preis
vergütet, welcher nach dem Vertrage l^i dl'l'
Verfrachtung als Fiachtpreis für die kürzeste
Route entfallt, und cs kann auch hiedurch keine
Aenderung in der für die vertragsmäßig aus-
gesprochene Route festgesetzten Verfrachtungszeit
angefordert werden.

21. Die Zahlung des Frachtpreises geschieht
am Uebernahmsorte von dpr übernehmenden An
stalt oder Truppe, wenn das Mlicar-Aerarial'
Gut unbeschädigt abgegeben worden ist, — an
den VerfrachtungsrUntelnehm^r persönlich, oder
an seinen zum Geldempsange und zur Huitli.-
rung hierüber berechtigten Bevollmächtigten.

2 ' . Während des Transports haftet für das
vollkommen und wohlverpackt übernommene Aera-
rial-Gut im 'Allgemeinen der Kontrahent, wel-

cher alle Mauth - und derlei Auslagen zu be-
streiten hat, in der Ar t , daß er die wohlver-
schloffenen und plombirten Colli, Ballen, Kisten
in dem aus dem Ladscheine angesetzten Sporko-
gewichtc und nach der daselbst angemerkten An-
zahl äußerlich unbeschädigt, und vor jedem ab-
wendbaren Einstuffe der Elemente geschützt, so-
nach in gleicher Eigenschaft, wie solche bei der
Uebernahme vorhanden war, abzuliefern ver-
pflichtet ist.

23. Geht das zur Verfrachtung übernom-
mene milicar - ärarische Gut durch Verschulden
des Kontrahenten oder seiner Leute ganz oder
theilweise verloren oder zu Grunde, so haftet
der Kontrahent für den dem Militär-Aerar zu-
gefügten Schaden mit seiner Kaution und seinem
ganzen beweglichen und unbeweglichen Vermögen,
und so wie das Faktum des eingetretenen Scha-
dens — kommissioncll unter Beiziehung zweier
unbedenklicher, sachverständiger Zeugen und de5
Frachtunternehmers ober deffen Bevollmächtigten
sogleich bei der Abgabe des Frachtgutes, oder
je nach Umständen an Ort und Stelle der statt-
gefundenen Beschädigung zu erheben ist, hat dle
auf Grund dieser Thatbcstandserhebung von der
Militär.'Rechnungs.Kontrolls'Behö'rde (Mil i tär-
Buchhaltung) verfaßte oder richtig gestellte Scha-
denberechnung als öffentliche, vollen Beweis
machende Urkunde zu gelten, und der Kontra«
heilt ohne irgend eine Einwendung die hiernach
entfallende Schadenersatz - Summe als liquid
anzuerkennen. I n letzterer Beziehung werden
jedoch, — wenn der Kontrahent sich nach dem
kommissionellen Befunde über die Größe des
Schadens nicht einverstanden erklärt, die betref-
fenden Militär-Behörden ermächtigt, sogleich
auch eine gerichtliche Schätzung des Schadens
veranlassen zu dürfen, um die ärarischen Ersatz-
Ansprüche weiters gerichtsordnungsmäßig ver-
folgen zu können.

24. Für Beschädigungen, welche dem Militär«
Aerarialgute durch nicht abzuwendende Elemen-
tar - Einflüffe zugegangen sind, hat der Ver-
frachtungs Unternehmer im Allgemeinen nicht zu
haften. Jedoch muß in einem solchen Falle der
Verfrachtungs - Unternehmer durch ortsobrig-
keitliche Zeugnisse die angeblichen Elementar-
Ereignisse darthun und durch gerichtliche Zeugen-
aussagen oder Kunstbefmlde den Beweis liesern,
daß trotz allen anzuwenden möglichen und wilk-
lich angewendeten Vorsichtsmaßregeln und Schutz-
mitteln dem beschädigenden Einflüsse dieser Zu-
fälle nicht vorgebeugt werden konnte.

Wird dieser Beweis nicht hergestellt, oder
hat der Unternehmer die ihm obgelegene Affe-
kurirung des Frachtgutes unterlassen, obwohl
dieselbe nach der Sachlage und mit Wirkung
für den eingetretenen Zufall ausführbar gewesen
wäre, so hat er auch einen solchen zufälligen
Schaden dem Mil i tär -'Aerar zu ersehen.

25. Der Kolurahent ist verpflichtet, bei
sämmtlichen, innerhalb der Grenzen eines Kron-
landes, oder innerhalb des Rayons, für welchen
ihm die Verfrachtung übertragen ist, befindlichen
Armee-Anstalten dann im Sitze der Militär^
Veiwaltungs-Behörde — Bestellte zu ernennen,
welche über erhaltenes Aviso das zu verfrach-
tende Gut vom Orte der Absendung zu über-
nehmen und an den Ort der Bestimmung, in
so ferne derselbe innerhalb des Rayons, auf
welchem er die Verfrachtung übernommen hat,
liegt^ direkte — oder an den für das nächst-
gelegene Kronland vom A'erar aufgestellten Ver-
srachtungs - Unternehmer -- soferne das Gut
in den dem Letzteren zustehenden Verfrachtung)-
Rayon abzusenden und weiter zu expediren ist,
zu leiten; da er sämmtliche für die Verfrach-
tung der Mil i tär - Acrarial ' Güter aufgenon^
mcnen Spediteure, deren Name und Ubitations-
ort entsprechend verlautbatt wird, unter sich in
gegenseitige Geschäfts-Verdindunq und Einver-
ständnlß zu treten haben werden,'

56. I n Rücksicht solcher Verfrachtuna,Z-
Uebergänge ist jeder Frachtuitternchmer, welcher
ein Aerarlalgut nicht unmittelbar von rincr
Militär-Anstalt oder Behörde, sondern von einem
Verfrachter übernimmt, verpflichtet, bei der
Uebernahme die Anzahl und Beschaffenheit der
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Collien, Ballen und Kisten :c. mit Beziehung
auf den Ladschein genau zu untersuchen, im
Falle von Abgängen oder Verletzungen entiveder
unter Vermittlung der nächsten Militär-Behörde,
oder im Wege eines gerichtlichen, oder wenn
auch dieß unmöglich wäre, eines unler Leitung
der Ortsbehörde !durch unparteiische Schutzleute
vorzunehmenden Augenscheines, Art und Umfang
des Schadens .zu konstatircn, widrigens ange-
nommen würde, daß er die ^'adnng vollzählig
und im unbeschädigten Zustande übernommen
habe, und er sür alle bei der endlichen Abgabe
des Gutes an eine Militär-Anstalt oder Behörde
hervorkommenden Abgänge oder Beschädigungen
auch dann dem Aerar den Ersah zu leisten ver-
pflichtet wäre, wenn auch erwiesen würde, das;
dieselben aus der Zeit vor seiner Uebernahme
des Gutes herrühren

Der Frachlunternehmer, welcher in obiger
Beziehung -d^Ae ra r i a l gu t zur weitern Ver-
frachtung an den Verfrachter des nächsten Krön-
landes übergibt, hat sich sohin über die voll-
ständige und unbeschädigte Nebergabe der Ladung
durch eine ausdrückliche Bestätigung des über;
nehmenden Spediteurs auszuweisen, — widri-
gens er für alle bei der endlichen Ablieferung
des Gutes an eine Militär-Behörde oder Anstalt
hervorkommenden Abgänge oder Beschädigungen
m «liüili lm mit allen nach ihm ^ei dem Trans-
porte dieses Gutes betheiligten Unternehmern
dem Aerar zi! haften hätte.

Aie Vergütung d^s. Frachtlohnes an jene
Vektuwllten, welche die Fracht jiicht unmittelbar
an die betreffende Bedarfs-Anstalt, sondern an
einen andern Verfrachter zur Weitertransport!-
rung übergeben, hat zwar ebenfalls — laut H. 2 l
der vorliegenden Bedingungen, von Seite der
obbenannten übernehmenden Anstalt oder Truppe
;u geschehen; die Zahlung selbst wird aber, wenn
sich im Orte des Verfrachtungs - Uebergangeö
ein Mi l i tär - Platz oder Stations - Kommando
befindet, — welches in solchen Fallen dann
überhaupt beider Uebergabe und Uebernahme der
Fracht von einem an den andern Verfrachter
zu interveniren hatte, — durch Vermittlung
desselben, sonst aber durch direkte Zusendung
an den Velfrelchtcr oder desscn geschlichen Be-
vollmächtigten zu bewirken sein, vorausgesetzt
jedoch, daß sich der Verfrachter, wie es in
diesem H A l ausgesprochen ist, über die voll-
ständige und unbeschädigte Frachtsibergabe, resp,
Uebernahme, gehörig ausgewiesen hat, und gegen
den Anspruch der Frachtlohnszahlung keine wei-
teren Bedenken bestehen.

27. Sämmtliche Kontrahenten sind ver-
pflichtet, sobald ihnen das Aviso zur Ueber-
nahme der Verfrachtung zukommt, das zu ver-
frachtende Gu t , c,',?
n) wenn solches ganz oder auf die Strecke

von wenigstens 3 Meilen bis zur nächsten
Eisenbahn - Station oder Ladungsplatz per
Achse geführt werden muß, im Gewichte von
l bls l l l l Zentner binnen 4?' Stunden,
über 3<l Ztr blö <i<> Ztr. binnen 4 Tagen

„ tt<» „ „ l W „ „ 5» ,,
über l<li» „ ,, „ tt „

zu überneh:nen, und beim Transporte per
Achse wenigstens drei Meilen des Tages zu-
'.uckzulegl'N. Erstreckt sich die Entfernung des
Ausladeortes von der Eisenbahnstation oder
dem Landungsplätze uichc a u f « Mei len, so
hat der Kontrahent nach V e r r u f von 4>̂
Stunden nach erhalmicm Aviso l'is tM Zent-
ner; binnen 3 Tagen bis l W Zentner, und
binnen 5 Tagen jede höhere Gcwichtslast zu
verladen, lind längstens am nachfolgenden
Tage nach dcr Verödung bis zu den Eisen-
bahnstationen oder Landungsplätzen verführen
ä" lassen, und für deren unverzögerte W<'i-
terexpedition zu sorgen.

Pel BerechMMg rf!' zur Verfrachtung per
Achse bemessenen Zejt wird ^er Hag Ve6
Auf- und Adladcnä nicht .aezählt.

l ) )Veim Transporte mittelst Eisenbahn, so wie
jenen mit der Dampfschiffahrt, welcher vo^
der Mil itärverwaltung selbst besorgt wird,
kommt bloß hier zu bemerken, daß der Kon-
trahent, dcm die weitere Verfrachtung ob-
liegt, sich bei Uebernahme der Fracht nach

dem im Punkte 2U der volliegenden Bedin-
gU!l.,en enthaltenen Bestimmungen zu bĉ
nehmen, und zur Behebung der Frachl die
nach demGewlchts-Verhällnisse vermöge Punkt
2? der Bedingungen angesetzten Termine zu
achten hat. ' ^

Uebrigens ist der. Verfrachter, gehalten, sich
hicuei über da5 zugekommene Aviso wegen
der zu übernehmenden Verfrachtung, sowie
über den Zeitpunkt, mit welchem ihm von
Seite des Eisenbahn- oder Dampfschiffahrt-
Expedits die Güter zur Disposition gestellt
wurden, legitimiren zu können,

c) Beim Transporte zu Wasser mittelst Ruder-
od-er Segelschiffen kann namentlich, bei län-
geren Fahrten nn Allgemeinen kein Termin
festgestellt werden, doch bleibt cS der abspc.-
direnden Behörde überlassen, im Einver-
ständnisse mit dem Kontrahenten von Fall zu
Fall den Termin festzustellen, binnen welchem
das Mil i tar-Aerarialgut an dem Orte seiner

, Bestimmung anlangen muß.
Es wird daher bloß festgestellt, daß die

Verladung pr. Schiff bis 5l) Ct. 2 Tage
„ ll><» „ 4 „

von l W „ aufwärts
8Tage nach erhaltenem Aviso stattfinden muß,
und daß nach geschehener Verladung das Schiff
den nächstfolgenden T a g , ^ Elementar-Er-
eignisse ausgenononen, — vom Landungs-,
bezüglich Austadplatze, directe an den Be-
stimmungsort abzugehen hat.

2H. Tri f f t die auf eine,oder die andere Art
verfrachtete Ladung verspätet ein, und wild
sonach die unter gewöhnlichen Velhältnissin
und Umständen entweder kursmäßig festgesetzte,
oder für die betreffende Route speciell bestimmte
unerläßlich nothwendige Mltteldurchschmttszelt
auffallend überschritten, kann welters eine derlei
Verspätung nicht zureichend durch Nachweisung
unüberwindlicher zufälliger Hindernisse gerecht-
fertigt werden, so wird dem Kontrahenten sür die,
sonst nnbeanständec übergebeue Ladung nur
jeuer niedere Frachtlohnöbetrag zu bezahlen sein,
welcher sich ergibt, wenn der nach den» Ge-
»vichte der ^adul,,a so„ll mithaltende Fl<ichllol)n j
durch d!.' Zahl t?cr zur V.'lfliylilng kürümäßiq j

oder so ust alü M ictel Dur ch sch uistöz»lt fe st ̂  <- se h-
ten Tage dividirt , nnd ein I t t° / „ Betrag die-
ses Quotienten für jedcn Tag d^' Verspätung
von dem bedungenen Gesaniint-Frachtlohnü^Ver'
dienste in Abzug gebracht wird.

2<). Der Ersteher wird beim Eiutritte von
KliegZereignissen, lnsoferne jcues einzelne Krön.-
land, oder jener Läudelcomplex, innerhalb dessen
ihm die Verpachtung übertragen worden ist,
in de^Friegsschauplah fällt, oder nahe an den-
selben grenzt, von den eingegangenen Vertrags-
velbindli ch keilen be z ü g l i ch j ̂  ,̂ .. Z >̂ ̂  ̂  nlande 6,
welches eben in den Kriegsschauplatz fällt oder
unmittelbar an denselben grenzt, auf die Dauer
des Kriegeä enthoben. . ', "

Die dießi'älligc" Preisansörderungen haben
sich daher nur auf friedliche Verhältnisse und'
den ungestörten Verkehr mittelst der gewöhnli
chen Verfrachtungsarten und Mit te l zu gründen.

Bei eintretenden KriegZ.'veignissen werden
besondere 7lnbl)te eingeholt, oder die Verflach--
tung von der Mil i tär-Verwallung selbst besoigc

30 Der Kontrahent >st verpflichtet, auf
dem Ladungöscheine die lichtige Uebernahme des
Militär-Aerariaiguteö nach Anzahl der Colli,
Vallen, Kisten lc. uud dem angegebeilen Sporco-
Gewichte zu bestätigen,

3 l . Bei Verflacht»,',^'!! per ?!chse ist der
K ontr ci I) ent v e r p si ichtet, v o l! ko:n m c n g e e i g l, e t e
Wägen"beizustelle7., di^elben zum Schuhe des
Aerarialgulcs gcgen die Witleruu^s- und E!e^
mentar- Ereignisse mit zureichenden gltten Fl»'ch'
ten, Plachen odec Rohrmalten zu versehen, Pack-
stricke. 3 t roh l'.uy sonstige zum Packen nölhige
Els0>,d"lUlse l>eizl!g''ben. Wenn unzerlegbare
Fulnivcrse od.r Geschütze t,ran>?portirt würden,

! sind für dieselben dic molkig.n Zuglhierc beizu^
stellen, für welche nach dem konstatnM, Ge-
wlchte^ der transportltt werdenden Fuhrwerke«
und Geschütze, einschließig der auf den Fuhr-
werken etwa verladenen Lasten die fesî eseVte

32. Die übernommene Fracht ist unaufge«
halten auf derselben Achse, mit Zurücklegung
von wenigstens i l Meilen per Tag an den Be«
stimnuingöort zu überführen. Ausgenommen sind
stattgefundene Elementar-Ereignisse und die in
Folge derselben eingetretene gänzliche Sperrung
c>er Kommunikation, sohin Ueberschwemmungen,
Erd- und Fclsnlstürze, zerstörte Brücken.

illt Ueber derlei Ereignisse und hindurch
bedingte Verspätung des Eintressungstermincs
am Bestimmungsorte ist sich zur Wahrung vor
dem sonst festgesetzten Pönalabzuge mit den orts-
obrigkeitlichen, dort, wo es thunlich, mit den von
der kompetenten Gerichtsbehö'l'de bestätigten
Zeugnissen zu legilimiren.

34. Während eines solchen, durchElemen«
tarlEreignisse bedingten Aufenthaltes des Tranß-
portes haftet der Kontrahent für das zur 5'cr-
frachtung übernommene Militär-Aerarialgut, wie
während des Transportes selbst, und i.st vcr«
pflichtet, eine solche, durch Elementar-Ercignissc
herbeigeführte Unterbrechung oder Stockung des
Transportes durch die nächstgelegene Mi l i tä r -
behörde der abspedirenden Armee-Anstalt oder
Truppe in dem Falle allsogleich zur Kenntniß
zu bringen, wenn das den» Weitertransport?
hemmende Hinderniß voraussichtlich binnen der
nächsten drei Tage nachbehoben werden könnte.

35. M i t dcm Aerarialgut darf kein P r i -
vatgut gleichzeitig verladen und verfrachtet
werden.

3<j. Bei Pulver- nnd Munitionstranspor-
ten und feuergefährlichen Gütern überhaupt, sind
solche sep.nirt zu verladen, auf den betreffen-
den Wagen schwarze Fahnen auszustecken. —̂
Die Fuhrleute sind von der Gefährlichkeit des
aufgeladenen Gutes zn verstandigen, das Tabak-
rauchen ihnen zu untersagen; sie dürfen in der
N ä h e d e r m it feu. r g e fä hrli ch e »̂  G ü t e rn beladen e n
Wagen kein Feuer oder Licht unterhalten, derlei
Wage» mnssen in entsprechender Entfernung von
einander fahren und dürfen nur außerhalb der
Ortschaften auf entsprechenden Plätzen halten
und übernachten.

37. Bei allen größeren Transporten per
Achs.', unbedingt abel- bei e>ll»n Transporten
von Gewehren, Pulver, Munit ion uno feuerge«
fährlichkn Mater ial ien, überhaupt müssen vom
Kontrahenten, Kondukteure oder Schaffer zur >
Beaufsichtung von derlei Transporten beigege-
ben werden, welche den Anordnungen der etwa
bcigegebenen Mi l i tär -Eskor te sich zu fügen
haben.

3l< Für .die Kalesch,- oder Lokofuhren
wird der halbe Ti ig von l l Uhr Früh bis l '^.,
und von l Uhr Nachmittags bis ? Uhr, der
ganze Tag von « Uhr Früh bis 7 Uhr Abends
mit Rücksicht ciuf die Frulerungszeit angenommen.

I n jeneu Fal len, wo eine Kalesch oder
Lokofuhr entweder schon vor <i Uhr Früh be-
stellt, oder bei einem halben Tag/ über die l 2 .
rücksichtlich 7. Stunde hinaus, jedoch nicht durch
einen ganzen Tag, oder eine ganztägige Fuhr
über 7 Uhr Abends benützt, oder endlich eine solche
Fahrgelegenheit zu einer, längeren, mehrere Tage
umfassende ssahrl benutzt würde, u»d sich der
Kontrahent sür derlei einzeln vo; kommende
ternnnsüberscdreitende Fuhreubenützungen nicht
durck andere, während, der Kontraktsdauer mit
minderer Benützung beigestellte Fuhren, wofür
jedoch kontraktmäßig die volle Zahlung für den
halben oder ganzen Tag geleistet wurde, aus-
geglichen finden sollte, ist nach Umständen von
dem für die halbe, beziehungsweise ganztägige
Fuhrenbenützung koutraktmaßig festgesetzten Ver<
gütungsbelrag der für eine Stunde entfallende
Betrag zu> berechnen, uud dieser zur Basis der
nach Villigkeits Grundsätzen festzusetzenden Ver«
q ü t u n g fü r o b i g e T e r >ni n s ü b e r sch reitu n g e n a n -
zunehmen.

3!>. Bei Verfrachtung mit der Eise,,!>alm
oder mittelst der Dampfschiffe wird das Aera<
rialguc von der spedirenden Armecanstalt ooer
von der zunächst an der Life^ahnstalion oder
dem Dampfs^iss-Abf^hrtsorte stalionirten Mil l«
.lä'.b,hörde ^ selbst zur ununterbrochenen Ueber,
führung dis an den Ausgangspunkt der Ba lM
oder bis an den Landungsplatz des Dampf-
schiffeö aufgegeben, vom Ausgangspunkte dcr
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Eisenbahn, oder, anl Landungsplatz»,' des Dampf-
schiffes aber unter Beobachtung der für den
Ucbcrgang einer Verfrachtung von eii'.em auf
den andern Verfrachter festgesetzten Direktiven
(Punkt 2tt nnd 27) vom Kontrahenten für die
Landnacht oder zllr Verfrachtung mittelst Ru-
der- oder Segelschiff übernommen, sohln ent-
weder direkte bis an den Verbrauchs- oder Be-
darfsort weiter transporlirt, oder an den im
nächstgelcgencn Kronlands-Bezirke aufgestellten
Kontrahenten für die Land- oder Wasserfahrt,
behufs der Weiterspcdirung an den Bedarfs-
oder Verbrauchsort übergeben.

^0. Für Verfrachtungen mit Ruder.- und
Segelschiffen wird bemerkt, daß, wenn wegen
Unfahrbarkeit der einen oder andern Strom-
strecke das verladene Militär?lerarialgut durch
nnndestcns !l Tage weiter befördert werden
käintte, und sohin bis znr Behebung dieses
Anstandes voraussichtlich längere Zeit liegen
bleiben müßte, der Verfrachtnngöuntcrnehmer
verpflichtet ist, sogleich für eine andere Weiter-
vcförderllngsart dcs Frachtgutes zu sorgen, un-
ter Einem abcr auch die nächstgelegene Mi l i -
tärbehörde oder dle adsrcdirende Anstalt hicvon
in. Kenntniß zu setzen.

Der Kontrahent hat daher durch seine
Bcstellrcn Sorge zu tragen, dasi ein derlei Fall
ihm, sowie durch ihn der Militärbehörde ml>
getheilt,^,übrigens zur Verfrachtung überhaupt
nur dann die Wasserstraße gewählt werde, wenn
derlei Vorfalle voraussichtlich nicht eintreten.

4 l . Bei der Verfrachtung zu Wasser haben
für den Kontrahenten im Allgememcu dieselben
Haftungsgrundsätzc zu gelten, welche bei der
Verfrachtung zu Lande ausgesprochen wurden,
und ist sich mit Rücksicht auf dic allgemein
festgestellte Bedingung wcgcn Assckuriruug dcö
zu verfrachtenden Guteb bezüglich der Bcschä'
diguilgcn desselben durch Elementar-Ercignisse
oder Zufälle während des Transports nach den
dießfalls bestehenden Bestimmungen zu achten

-N5. Die zur nnlita'r-ä'rarischen Verfrach
tung benutzten Ruder- und Segelschiffe müssen
hinsichllich ihrer Beschaffenheit und Tragfähig-
keit zureichend erprobt scin, — worüber sich
dort, wo ein k. k. Hafenamt besteht, so wic
über dcn Tounelatc Raum des Schiffes mit dem
Haftnamle, — sonst mittelst des von der bc'
treffenden politischen Behörde ausgestellten Zer>
tiftt'ates auszuweisen kommt.

4:^. Das Militär-ärarischc Gul darf nicht
auf dem Verdecke gcladcn und muß durch Un^
tcrlagcn, dann .Rohrmalten und alle möglichen
Schutzmittel vor dem Eindringen der Nässe
und sohin vor Beschädigungen wohl verwahrt
werden.

44. Bei Munitions.- und Gewehr-Transpor-
ten zu Wasser ist die bcia/gebenc Escorte-Mann-
schaft unentgeltlich mitzufühlen, hinsichtlich des
Feuers und Lichtes jede mögliche Vorsicht zu
beobachten und aus dem Schiffe einc schwarz?
Fahne auszustecken.

Wenn der Schiffsraum cine Zuladung von
Privatgut gestattet, bleibt der Kontrahent für
alle und jede Beschädigung, welche das Aera,
rialgut in Folge dcr bewirkten Zuladung von
Prwatgut erleioen könnte, verantwortlich.

45. Bei einem Unglücksfalle, wenn zur
Rettung der ganzen Ladung etwas über Bord
qeworftn werden müßte, bleibt der Kontrahent
verbunden, das etwa über Bord geworfene ära-
rische Gut d?m Aerar in dem Falle vollständig
zu erschen, wenn das an Bord befindliche Pri-
vatgut vom Secwurfe ganz oder zum Theile
verschont geblieben wärc.

3er Kontrahent ist überhaupt verpflichtet,
das die sonstigen
Schiffi'ahNögesche zu achten, überhaupt was die
ordinären odcr extraordinären Havarien betrifft,
und falls das Schiff oder dessen Ladung auf
der Reift odcr im Hafen ein Unglück treffen
solttc, sich nach jenen" Merkantilgeschcn zu ver.
hallen, welchem den begliche»! Haftn fostge-
setz: ll i'ld,

i«6 ft'll oahcr der Kontrahent bn einem
auä w^s lmmer für einer Ursache sich ergeben.-
den Unglücke mit dem Schiffe oder l"'r Schiffs ^
ladung" gehalten sei», hievon dcr uächstg.'legcnen !

Militärbehörde Anzeige zu erstatten, und Hilfe
und Unterstützung anzusuchen.

Es versteht sich ferner von selbst, daß in
allen Unglücksfällen, welche nicht vorauszusehen
oder abzuwenden waren, daher als cl»«u» lur-
lulti Mi^m'is anzusehen sind, sich vom Kon-
trahenten nach den allgemeinen Schlfffahrts-
Gesctzen mit der i'l'oveuli lm'Uma zu rechtfer-
tigen ist, so wie sich derselbe dem I ^ x IV!lli<li:»
<l,i ^llcUl in allen Fällen, wo letzteres zum
Vortheile des Aerars sich anwenden läßt, un»
terziehen muß.

Der Kontrahent verliert jeden Anspruch
auf Ersatz der das Militär. - Aerar treffenden
Havarietangente, sobald er bei einer Havarie
ohne Einwilligung dcr Vertreter des Aerars
dem Aussvruchc eines Schiedsgerichtes sich
unterzieht.

4<i. 'Auf Grundlage der von dem k. k.
Kriegsministerium genehmigrcn Offerte, werden
mit den Erstehern förmliche Vercrags-Urknnden
ausgefertigt.

Sollte sich aber cin Ersteher weigern,
diese Kontrakts-Urtunden zu unterfertigen, oder
zu deren Unterfertlgung trotz der an ihn er-
gangenen Einladung nicht erscheinen, so vertritt
das genehmigte Offert in Verblnduug mit den
gegenwärtigen Bedingungen die Stelle eines
Vertrages, und das r'. k. Ml l i tär - Aerar soll
sowohl in einem solchen Falle, als auch wenn
der Ersteher zwar das förmliche VcrrragsHn-
strument fertigte, aber entweder die Vertrags'
Kaution innerhalb der oben festgesetzten Frist
nicht erlegte, oder in einem anderen Punkte
diese Bedingnlsft nicht gcnau erfüllte, das Recht
und die Wahl habcn, ihn entweder zu deren
genauen Erfüllung zu verhallen, oder den
Kontrakt für aufgelöst zu erklären, die darin
bedungenen Leistungen auf dessen Gcfahr und Un-
kosten neuerdings wo immer feilzubieten, oder
auch außer dem Lizltation5wege von wem im-
mer und um was immer für Preise sich zu
verschaffen, und die Dlfftrrnz zwischen dem
neuen und den dem konlrattbrüchigtn Erstchcr
zu zahlen gewesenen Preiscn aus dessen Ver-
mögen zu erholen, in welchem Falle cic- Kau-
tion aus Abschlag dicscr Differenz zurückbehal-
ten, oder wenn sich rcine solche zu ersetzende
Differenz ergcbc, oder der ,Kautionsbetrag die-
selbe überstiege, in der Eigenschaft als Angeld
als verfallen eingezogen wird.

Ucbrigcns soll eö auch dem k. k. Militär»
Aerar freistehen, alle jei^ Maßregeln zu er-
greifen, welche zur unaufgchakencn Erfüllung
des Vertrages führen, wovei jedoch auch an-
dererseits dem Ersteher der Rcchtswcg für alle
jene Ansprüche, welche er aub dem Vertrage
stellen zu können vermei.nl, offen bleibt.

Die Auslagen für Stemplung des Kon
traktes oder der Kontrttl'cssielle vertretenden
Bedingungen trägt dcrC'rstcycr, wobei bemerkt
wird, daß sich rücksichNich der Bemessung und
Einhebung der betreffenden Stcnipelgcbuhrcn
nach der vom Kriegsmunsierium erlassenen Zir-
kular-Verordnung vom 7. Juni l t t t t», Abihei-
lung l2 , Nr. 25l>.">, welche bei sämmtlichen
Militär-Anstalten und Behörden eingesehen wer-
den kann, zu benehmen ist.

Wenn ein Offert von mehreren Unterneh-
mern gemeinschaftlich üvetreicht wird, so haben
sie in demselben ausdrücklich zu erklären, dap
sie sich dem k. k. Militär-Aerar für die genaue
Erfüllung der Verfrachtungs - Bedingungen in
8(»li(lml>, das h^ißt: Ewer für 'Alle und Allc
für Einen, verbinden; zugleich haben sie abn'
Einen aus ihnen odcv einen Dritten namhaft zu
machen, an welchen alle Aufträge, und Bestel-
lungen von Seite dcr Mil i tär - Behörden ĉ .-
gehen, mit welchen alle auf das Verfrachtung^
Geschäft bezüglichen Verhandlungen zu pflegen
sein werden, der die erforderlichen Rech-
nungen zu legen und die im Vertrage bedun-
genen Zahlungen im Namen aller gemeinschaft-
lichen Offcrcnten zu beheben und hierüber zu
quittir<n hat, kurz, der in allen auf das Ver>
ftachtungügeschäft Bezug nehmenden Angelegen'
heitcn alö der Bevollmächtigte her, die Vel>
frachtung in Gesellschaft unternehmenden Mi t -
glieder in so lange anzusehen ist, bis nicht die.

, selben einstimmig einen anderen Bevollmächl
jtigten mil gleichen Befugnissen ernannt und
denselben mittelst einer von all^n Gesell schaft 6:
Gliedern gefertigten Erklärung, der mit dcr
Ucberwachung der Kontrakts - Erfüllung beauf-
tragten Behörde namhaft gemacht haben.

Alle aus diesem Verfrachtungs - Vertrage
für den Ersteher hervorgehenden Rechte und
Verbindlichkeiten gehen im Falle seines Todes
auf seine Erben, im Falle er aber zur Verwal-
tung seines Vermögens unfähig würde, auf
seine gesetzlichen Vertreter über, wenn es das
Militär-Aerar nicht vorzieht, den Vertrag für
aufgelöst zu erklären, wozu e5 in beiden Fällen
einseitig berechtigt sein soll.

Die etwa entspringenden Rechtsstreitigkeiten
werden von dem Landes-Mi'litär'Gerichte aus«
getragen, dem sich dcr Offerent ausdrücklich
unterwirft.

Formular zum Dffertc.
Ich Endesgefertigter erkläre (Wir Endeö-

geferligte) erklären zur ungethcilten Hand, d. i.
Einer für Alle und Alle für Einen, in Gemäß,
hlit dcr von mir (uns) eingesehenen, in dem
Blatte der N. N. Zeltung, Nr. ddo. (Num<
mer und Datnm anzugeben) abgedruckten all-
gemeinen und speziellen Bedingungen für die
Verfrachtung der Mil i tär Aerarial-Güter, denen
ich mich (wir uns) vollinhaltlich unterwerfe (un«
terwerftn), die während des Zeitraumes vom
November bis Ende Oktober innerhalb d?3
Kronlandes vorkommenden Verfrach-
tungen sämmtlicher Militärgüter zu Wasftr mit
Ruder, oder Segelschiffen , zu Lande
per .'lchse, ferner die Beistellung der Loco- und Ka-
leschfuhrcn und Beiwagen für die Militar.-E'scortc
um nachfolgende Preise übernehmen zu wollen.

z. Verfrachtung per Achft:
u) für gefährliche,
l)) >> voluminöse,
«:) „ alle sonstigen Güter zu (mit Buchstaben

dcn Pleis cluözuschen) ost. Währ. per ZoN-
Zcntncr und Meile.

2. Für die Güter- Zu- und Abfuhren von
und zu dcn Eisenbahnstationen oder Adfuhrts-
lind Landungsplatzen der Dampfschiffe, pr. Zoll«
Zentner für die ganze Wegesstrecke.

3. Verfrachtung zu Wasser und zwav:
von . . . bis ü . . . öst. Währ.
von . . . bis :'l . . . öst. Währ.u. s. w. per
c.ollzentner für gefährliche, voluminöse und
sonstige Güter.

4. Einen zweispännigen Beiwagen ä . . .
öst, Währ. pr. Meile.

5», Eine Kalcschfuhr für den halben Tag
i». . öst, Wäh., für den ganzen Tag « . . öst.Währ.

<i. Eine zweispänmge Lokofuhr mit dem
Ladungsgcwichtc von . . . Zentner, für den
halben Tag ü . . . öst. Wahr., für den ganzen
Tag l'l . . . öst. Währ. ^

7. Eine vierspännige Lokofuhr mit dem
'̂adungsgewichte von . . . . Zentner, für den

halben Tag n . . . öst Wahl,, für den ganzen
Tag u . . . öst. Wahr. beizustellen.

Beigebogcn wird das Zeugniß dcr Han-
dclü- und Gew.rbekammer zu N, N. über die
Eignung des (der) Gefertigten zur Ausübl,ng
des Speditions .- Geschäftes und das gcrichllich
bestätigte Zeugniß übcr dessen (deren) Solidität,
Vermögens? Verhältnisse und die hicdmch qe-
bolcne Gewährleistung für das hohe Milttär-
Acrar. Das vorgeschriebene Vadium pr. . . .
wild in Staatsschuld - Verschreibungen oder in
Barem mi'.er g-siegeltem Convert besonders
beigeschlossen.

Sign. . . . am . . ten . . . l t t i l l .
Unterschrift.

Aufschrift anf das Vssert von Außen.
Offert des N. N. wegen Uebernahme der

Verfrachtung und Bcistellung von sonst erfor-
derlichen Fuhren im Mil i tär-Iahre . > . , inn^-
halb drö Kronlandes N. N-
Aufschrift aus das unter besonderen <5ou«

vert einzureichende Vadium.
Vadium des N. N. zum Offerte wegen

Verfrachtung der MilitarlGüter pl-o . . ., in '
l-.crhalb des Kronlandes N. N . , bestehend in
. . . fl. iu Staatöpapieren oder . . . . Stück
Banknoten öst. W ä > . » NW fl. n lU si. u. s. w.
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V e r z c i ch lt i ß
der l a u t vorstehender Kundmachung sicherzustellenden

^ . Frachtrouten und Beiwagen *>
») zu Land, mit Ausschluß der Eisenbahn.

l bia N"- bis ! ^ " '
Von ,'iber dium Von über ^ . , ^ « d " "

und umgekehrt . ^ und «»«aekehrt

i — j - Burgo dl Vctla
Stein in Krain — -j- S t . Veil in Kärntcn , ^..:,.,. — 1' Lardaro

^ - 1- Val di Etrwo , <--.
'Z- Stein ^ - - l' Gliqenii Z

Krainburq — St , Leonhard 3
Nenmarktl ^ e " __ Gomaqor
Klaqenfurt t' S l . Belt Roveredo l — l Riva

- V'Uach ^ - l5^, . ,<, ^
^ . M^l^olsihi'tto ^ Udino Pontafel 1' Klaqenfurt ».

N<u!tadtl 1' Klnl,laür Casarsa l — l Ponogruaro l « " st-
Moncfalconc 1- Udüic s^elluiw

I ' Gladiska Berlavalle Com'gliano
, ^ 1- Romans )laordo ,^ltrs ^ ,

^ ^ -j- Palmanuova Primolano V
1' Ndinc ^ ^alsu.qana Tnent Z

^ ^ . . X 177-1 -— Sianlllndskron

Stcindlück ' . . . " Rov^'do > Schio l ^iccnza
(Oiscnbahnstalio») ^ ^ " " < ^ ^ " " ' , Trcviso l Moittcdelluna j Fclttc

Adclsdl'r., — 11' Fiumc ^ . Bassano Pnmolano ^.
B l . Pctcr , _,, 3 ^ " " U ^

(Eiftnbahnstation) " 'l " " " ' ' Padua Este ' V
Völk<vmartt l Markup . Monselice Roviqo
^ i l l a ^ l Badla
Spital Verona l — j1' ileqnago l^N st.

Klagenfurt Lien; t ^ Ganquinctto
Brunin'ckcn I Lcgnago
Franzcnvftstc ^ Bohcn ^ Montagnana

1' Biqmundökron ^ M e 1' Monselice n^
Manlna ^ ^ ^ ^ . ^ . ^ «

1' Meran l ^ Borgoforte
1' Glurns — dieß und jenseits dc5Po
1' Nandus ^ ^ S l , B^'in'dl'tto ^

Franzenc'seste ^ ^nn.d.uck - , « ^ , , . , . . ^ "" ^

> H " " l5 Kus,te,n ^ i . , , ^ , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Z

Innsbruck ! - l'i- Wandels (5.po d' Istria ^ "

! Bludcnz 1' Bvcg^nz ^ l " ' ' l Pis,no -̂  Pola

I Slisana j zum Puloermagazin l-j- Servolo del Tricst

') Vci ivtlchcv Slalio» in der K^Ioinic „b iö" ras Z ichci, -/ r^vko-nmt. diö donbiü. ^zklnm^iveisc vo» doNiHis. sind auch c>ir Vciw5gcn für die GHkerte
»ölhi>i. mid dahcr zn offllive'.',

^ ) Z u W a s s e r .

Vadium «.i^ ^ < . Va^inm
Von bis und umgekehrt ^ Von bis und umgekehrt ^

!

Poia l ^engg
Finm? Z^ra
Zara Knin

^ " " 0 Venedig llll ltt Scdenico
Vcrona . Triest Spalato
Mantua Lessina 30U0

r.ssa
Raguza

Venedig Vndna
Verona ^ " " "

Tries! P^ano , Pola
^ n l i ' «> -. Fiume

! Mira

2
(Z. Amtsblatt, Ar. lc>'8 ^. l^. I „ l i l8tt2).
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U Loko- und Kalefchfuhreu. " )

Stat ion A r t d e r L e i s t u n g dium s ta t i on ! 2l r t d e r i» e i ft u n g dium

^ j i
Eisenbahnstation Verführung dcr Militä'rqüter pr. Sporco^Zollztr, ^ " " ^ zwellpännigen angeschirrten

zum dortigen Pulvermagazin 1 l5<» c-' Pscldezllges ^ ^
in t«aibach in daö Laibacher Kastell ^ . t vie« v ^ a Triest - clnes vier,pann,gen angeschirrten " Z

in die Ttadt Laibach 1 « . , , „ , - . , . . . .Pferdezugeü ^ « ^
' ^ einer eispänmgen Kalesche , . < - / " ^ ' " " ^ mns zwe.sp.nmt^n ange^rtten ^

'aibach und ^ . z ^ s p ^ ^ Z . " . Mantua ^ , , ^ , ^ ^ « ^ , ^
Umgebung ^ cineö einspännigen Frachtwagens ^ " « " Ochsenzuges

A „ zweispannigen „ :U ^ ^
Verführung des Brennholzes von der stadtischen Verführung dcr Militärgüter von der Niva zli>

Schwemme auf den neuen ararischen Holzplatz Land auf die verschiedenen Festungs-Objekte,
desZeugs-Arttllcric-Kommando llcdst'Auf-und dann von dem Molo der Festungs Objekte in

,^l<!>! iü Krain Abladen, dann Schlichten pr. Kubik-Klafter. 5tt Pola die Objsl'tc selbst spr. Sporco-ZoN-Zentncr). 5lM
Uebcrsuhrung dcö Holzes vom alten und neuen Ve, M r u n g der Militärguler von der Riva in das

Holzplahc des Zeugs-Artilleric-Kommando in Artillerie - Depot Theodora (per Sporco-Zoll-
daö dortiqe Aalpetermaaazin pr. Kubik-Klafr. Zentner).

^ ' ' ^ . " ! ^' eine einspännige Kalesche ^<! einer einspännigen Kalesche ^
- 1 ^—7—i ., , ^, : Innsbruck "? „ zwcispanniqen „ . » «̂  5U

^ e,ner ennpann'gen Kalesche - ^ , ^ - t t
Triest - „ zwtl>pannlgcn „ « Z z<^ - — ° ̂  - ' . ^ ..— ^ , <., ^ ^

Verona Z eines einspännigen Frachtwagens ^ - ^ " ' . H einer emspan.ng.n Kalesche ^ -
Mantua ^ .. ^veisvänniaen .. - ^ Z' ^^^ Kufstein s) emeö zwel,pänmgen Lastwagens 3

^ „ vierspännigen „ ^. 3> Tricnt cineö zweispannigen Ochsenznges 3. <iu

" ') Die devlnalige»; Fvachl« mid Zlchlen ° Kli.ltll ih^llel,. deren Kcmtt"kl mit E,>de iDkiol'il I. I . evlischl. köiii'.cn die iil Hä»5e» hadcuocn Depositen . Scheine
ül'cr oic iü e!ücr Mi!itlN->.^iss>.' dcpoinr!,,- sslnilil)!, sicilt bcS neuen Va5mms eillscurei!.

K, k. Landes General - Kommaudo.
U d i n e , den 2, Juli I'W2!.

Z. l37«. ( l ) Nr. 294,.

Konkurs dcrGläul'igor
des Johann Pogatschnig.

Von dem k. k, Landesgerichte Laibach, als
Konkuröinstanz, wird allen Denjenigen, denen
daran gelegen, bekannt gemacht:

Es sei in die Eröffnung cmeö Konkurses
über das gesammte bewegliche und über das
in denjenigen Kronländern, für welche die
Zivil-Iurisdiktionsnorm vom ?tt. November
l652, N, G. B l , Nr. 2.">! , in Wirksamkeit
steht, befindliche unbewegliche Vermögen des
Goldarbeiters in Laibach , Johann Pogatschuig,
gewilligt und zum KonklN'ömassevertreter Herr
Dr. Pongratz, zu seinem Stellvertreter Herl
Vr, Manitsch bestellt worden.

Daher wird Jedermann, der an crstge<
dachten Verschuldeten eme Forderung zu stellen
berechtiget zu sein glaubt, anmit erinnert, bis
den 2U. S'tptcmber'd. I . die Anmeldung seiner
Forderung in Gestalt einer förmlichen Klage
wider den Vertreter dcr obigen Konkursmasse
bei diesem Gerichte einzureichen.

Wer einen Anspruch an die vorbenamttc
Konkursmasse binnen obiger Frist nicht anmcl.-
den oder unterlassen würde, in seiner Klage
nicht nur die Nichtigkeit seiner Forderung, son-
dern auch das Recht, Kraft dessen er in diese
oder jene Klasse gesetzt zu werdm verlangte,
zu erweisen, wkd nach Ablauf des erstbestimm-
ten Tages nicht mehr angehört, und Diej<^
nigen, die ihre Forderung bis dahin nicht an-
meldet haben, sollen in Rücksicht des gcsammtcn,
m obbenamiten Ländern befindlichen Vermögens
des eingangsbel'.ammn Vrrschuldettn ohne Alis-
ncchmc auch dann abgewiesen sein, wenn ihncn
wirklich ein Kompensülionöre'cht gebührt, wenn
sie auch cm eigenes Gut von der Masse zu
fordern halten, oder wenn auch ihre Forderung
auf ein liegendes Gut dcö Verschuldettn vorge-
merkt ware, daß also solche Gläubiger, wenn
sie etwa in dic Masse schuldig sein sollten, die
Schuld, ungehindert des Kompensations-, Eigen,
thums- oder Pfandrechtes, das ihnen sonst zu
Statten gekommen wäre, abzutragen verhalten
weröen würljcn,

^'bach' dln «2, Jul i ,867-

^. l3 i i3 . (3) Nr. 2670.
E d i k t .

Non dem k. k. Neziilö.nl'le Feisttih. ^ls Gericht,
wird I'irniil deklnmt gemacht:

Es sei l'tt'er das Ansüchc» des Michael Schir-
zel ucm Toppolz Nr. :l4, negrn Johann Icnkc» ocil Top-
polz Nr. !), wegcn alls dem Vcr^Iclchc uom ltt. M.u
l8!i8. schuldigen 2« ft. 38 kr. ö»l. W. c. ^. o . m dis
srrtulive öffentliche Verstcigcvlin^ dcr. dem Lsyttvn
gN'öri^tl l . >m (Ärni'dl'llche der Vilcriats^üN .Prcuz
,̂ ub Urd. Nv. ^4 vorlumlucll»,» H Ît>hl>!.'s, im «cncht-
l>ch crl>'l>clnn Hch^uingswcrlhe von 2!>7? si. 2l) kr.
öst. W „ gewil l igt lind <!!r V^lnal>me derftll'sn okc Fcil-
lnelilügöta^^hu»!^!! lins ?lii l ^ . I l i l i . auf dcii 1 i ,
AllzNist u»d «Ulf de» U>. Seplenibcr l , I . . jedccnilil Vor-
millnii^ um 9 1!l,'r in di-ser Anllök.'N^Ili mit dem An>
h.-üigr l'cslin'.mt >i'0lde". t^L cie feilzuliictcüdl Nraliläl
inir bt'i der IcMril Fcilbicuiug a»ch linlcr dsiu Schäz-
zuü^sivliilie a» ocn Meiftl,'i,unocl> l i in^iügsgi^n w.'ltc.

Dli'? Schäyungöprolol'l'll. der Oiliiil'l'iich^nln'.kl
liüd die i.'izit(Uil)il>?l'edll!^»!ssc können l'li dicsfm Gerichte
in de» gcivöhüüchsli Am!3s!lil,?c» riü̂ sse!)«?»» wcvoen.

K, k. Vczirlsau't Fcistn!,. al^ Gn'icht. nm 2 l .
M^i 1802,

Z. l l ^ i . :2) N l . 2 ' 3 i i .
(5 d i k l.

Vom ?. k, Vl'zirk^amlc 3^'si'iz. als Gllicht. wird
Dicmit bsk.im,t qlmach!:

(5^ fti ül'cr o.,s Ansuchen dcs M^ill'iiis 'All^' von
Ncustisl. gegen Tl'oma»j .ssoschir voi» Gora Nr. 1L n>>--
gln ai!^ dem'Z<U'l!!!!^^ai!fllli^c rl)ln i i . Mai I860, Z.
2 l N . s l l M i g m l«3 ft. :;«>r. ö. N , <'. ^. <'.. in oil

er.'kuti'.'e öffcntlichc Vcrslligcriiüg dcr, dcm Lchlein qc>
döri^ci,, im Gimicchliche ccr Hcrrschaft Neisni,^ >i,,>l) Url).
N'r. l0!)l j v^ikommclldcn Nlali>ät im sserichllich er-
hol'lne» Schäl)!l!l^swcrthc uon 7!)6 ft. 60 kr. ö. W ,
gsluiUi^rt llüd zur Vornahme derscllitn die drei Feill>i>.°
lliügslaqsahllngcil ttiifl)ln 28. Jul i . cinf den 28. Al iM' t
lind alif dril 27. Slptcmdcr. 1862., jercöm.il Vcrmi l '
Iag3 um U) Uhr i>n One Gor« mit dcm Aulinu^r l)>°
ülmilil wc>roc>i. daß dic fcüziidicic'üDe 9isal!lat linr l'ci
d<r lcl)te» Fcill'ictung auch inUcr dein Scha^ungsiVslthc
an dm Meistl'iltcndcn hiilt.iügl-gcl'e!, wclde.

Das Schamln^prololl ' ! !. der Grilüddlichörrl'^kl
llüd die Liiitlilioüöl'cdiilgilissc' föüilen bei dirsrm Gc<
richte in dcn ^».'öhilüchln Amlüstimleil eiüglsche,»
werden.

K. k. Vlzilksamt Ncisüiz. als Gericht, am .'!.
I l i n i 1862.

Z. !2.'l7. s^) Nr. >^7<).
O c> i l t.

I u l N^chl'miqc z,>m dic^-zevichtlichei, Edikt? vom 9.
April 18U2. Z. N1^»3, wi'.l' l'cl.üiitt gcaclir,,. I'.iß die
i:l dcr Elekiitioiivsachc deu IDhann Hridlir qs^cn IDDmm
^niiz. l'<'!<>. l ^ l st. 2l ; fr. s. N. G. auf dci, 18. ) i i ,u
und 2 l . I l i l i d. I . a!lqcor0l!ctsn Fs!ll'is!»>l?g>5tli,is^tzl>!i^t!l
il'nMvll'ch der Nsalüal i:> Draildüll Rekt. Nr. I.'l! „«I
A:>iö». lU'cr Oinverüälldniü l'cidcr Thcile für «il'^liallsn
ciklärt wü ld l l l . lind cs l'si der 3. alif dcn 23, Analst
d. I , a!'gsovd,lrlc>l F.'iil'i 'tüil^t.igsslpl!^^ ĉ«r »isscm
Gcrichle scin Verlilciden I'al'e.

jf, k. start, dclcq Vczirk^^cricht Nclisl.'dll on, 20.
I l m l 1862.

V ^ - ^ sur PruiUcidcndc, " M 2 K
die Flasche > H N fr. 0st. Währ . ;

M ll i> l, e l ' z, ll il n e r lj e l l E s s l ' ll z,
dic Flasche ü « si. öst. Nährg. ;

Dr. l^romdl'.o!x'5

die Flasche i< <»H fr. östcvr. Wahrg. ;
Dr. Brunn's

8 l 0 N ̂  ^ 1 <̂  0 ^ (M liiiä^ lw^c î),
die Flasche -'» 8 » kr. öst. W ä h r g . .

sind stcts echt « u d i n bester Q u a l i t ä t vorra'thig bei H r n . ^ « l » . l l5 lc» l ,< '« in L a i b ach ;
Apotheker ^ » l , « » in S t e i n - Apotheker Z t«»»c ' l , < . ' » i n G u r k f e l d .


